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Bayerischer
Landtag

17. Wahlperiode

Antrag

der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Karl Freller,
Alex Dorow, Dr. Martin Huber, Alexander Koénig,
Alfred Sauter, Martin Schoffel, Thorsten Schwab,
Jirgen Strobel, Walter Taubeneder, Mechthilde
Wittmann CSU,

Georg Rosenthal, Inge Aures, Hans-Ulrich Pfaff-
mann, Diana Stachowitz SPD,

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jiirgen
Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Thorsten
Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann
Hausler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter
Meyer, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl,
Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann,
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WAHLER)

Subsidiaritat

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europiaischen
Parlaments und des Rates iiber die Weiterverwen-
dung von Informationen des offentlichen Sektors
(Neufassung),

COM (2018) 234 final, BR-Drs. 192/18

Der Landtag wolle beschlie3en:

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag fur
eine Richtlinie des Europaischen Parlaments und des
Rates Uber die Weiterverwendung von Informationen
des Offentlichen Sektors (Neufassung), COM (2018)
234 final, BR-Drs. 192/18, Subsidiaritatsbedenken be-
stehen.

Der Landtag schlieBt sich damit der Auffassung der
Staatsregierung an.

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritatsbeden-
ken hinzuweisen. Sie wird ferner aufgefordert, darauf
hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den
Beschluss des Bundesrats finden.

Der Beschluss des Landtags wird unmittelbar an die
Europaische Kommission, das Europaische Parla-
ment, den Ausschuss der Regionen und den Deut-
schen Bundestag Ubermittelt.

Drucksache 1 7/22967

27.06.2018

Die vorgeschlagene Regelung sieht neue Vorgaben
zur Bereitstellung, Lizenzierung und Gebuhrenerhe-
bung fir die Weiterverwendung von bei 6ffentlichen
Stellen vorhandenen Informationen, wie z. B. digitalen
Karten und statistischen Daten, vor.

Das Vorhaben betrifft den Freistaat Bayern, die Finan-
zen des Freistaates und insbesondere die Bayerische
Vermessungsverwaltung massiv: Das Recht des Da-
tenbankschutzes als geistiges Eigentumsrecht soll fir
offentliche Stellen nicht mehr anwendbar sein. Die Er-
hebung von Nutzungsentgelten ware nicht mehr moég-
lich. Der Vorschlag sieht auRerdem vor, dass sog.
whochwertige Datensatze* kunftig ausnahmslos kos-
tenfrei, maschinenlesbar und Ulber Schnittstellen zu-
ganglich sein missen. Was ,hochwertige Datensatze“
sind, soll nicht der Freistaat, sondern die Europaische
Kommission selbst entscheiden kdnnen.

Durch kostendeckende Gebiihreneinnahmen kdnnen
der Allgemeinheit bislang hochwertige und sehr aktu-
elle Daten zur Verfligung gestellt werden. Eine aus-
geweitete Gebuhrenfreiheit wirde dazu fuhren, dass
letztlich nur wenige, vor allem groRe Konzerne (z. B.
Google), von dann vollumfanglich steuerfinanzierten
Daten profitieren. Dies gilt insbesondere fur die Geo-
daten. Das wirde die Qualitat der Daten, die die Ver-
waltung nachhaltig anbieten kann, massiv beeintrach-
tigen. Musste sich die Vermessungsverwaltung aus
diesem Bereich zurlickziehen, kdme dies einer Priva-
tisierung durch die Hinterttr gleich.

Fir eine solche Regelung, die so weitreichende Fol-
gen zeichnen kann, fehlt es an einer Kompetenz-
grundlage im europaischen Recht, vielmehr wiirde da-
mit sogar gegen geltendes europdisches Recht ver-
stoRen: Bedingungen fir die Nutzung von Daten der
offentlichen Verwaltungen durfen nicht wettbewerbs-
verzerrend wirken, wenn o6ffentliche Stellen ihre Leis-
tungen im Wettbewerb erbringen, wie das etwa bei
den Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungs-
verwaltung zum grofRen Teil der Fall ist. Eine generel-
le Aufhebung der Gebihrenpflicht ware ein Versto3
gegen das Beihilfeverbot nach Art. 107 AEUV.

Im Ubrigen wiirde in unzuléssiger Art und Weise in die
Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten bzw. ihrer regio-
nalen Korperschaften eingegriffen. Mit Inkrafttreten
der Richtlinie wirden unter anderem die Gebuhren-
einnahmen der Bayerischen Vermessungsverwaltung
massiv einbrechen. Gebuhren haben gerade das Ziel,
den staatlich finanzierten Vorteil eines Einzelnen aus-
zugleichen. Der individuell verursachte Behdrdenauf-
wand wird nicht durch die Steuern finanziert, sondern
bedarfsgerecht abgegolten. Aus diesem Grund greifen
die Anderungen erheblich in die Organisationshoheit
der Mitgliedstaaten ein.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle

Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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Auch unter Subsidiaritatsgesichtspunkten im weiteren
Sinne bestehen erhebliche Bedenken: Die Union ver-
folgt das Ziel, dass offentliche Daten als wertvolle
Ressource moglichst niederschwellig weiterverwendet
werden kdnnen. Dabei darf jedoch nicht die Daten-
qualitat auller Acht gelassen werden. Diese Daten-
qualitat hangt aber ganz entscheidend auch von einer
angemessenen Gegenfinanzierung ab. Das Ziel, qua-
litdtsvolle Daten in verwendbarer Form nutzbar zu
machen, ist also immer mit der Frage des Entgelts
verbunden. Eine angemessene, die Weiternutzung
der Daten und die Refinanzierung des Erhebungsauf-

wands in ein ausgewogenes Verhaltnis setzende L6-
sung kann jedoch viel besser in den Mitgliedstaaten
nach den dortigen Gegebenheiten gefunden werden,
als durch zum Teil sogar kontraproduktive europai-
sche Regelungen.

Zudem waren hohe Investitionskosten erforderlich, um
die Anforderungen zu erfiillen, ohne den realen Nut-
zen flr die digitale Wirtschaft zu steigern. Das Vorha-
ben geht am tatsachlichen Bedarf der digitalen Wirt-
schaft vorbei und ist strikt abzulehnen. Die geltende
Richtlinie dient den Zielen in ausreichender Weise.



Bayerischer
Landtag

17. Wahlperiode

Beschluss

des Ausschusses fiir Bundes- und Europaangele-
genheiten sowie regionale Beziehungen

Der Ausschuss fiir Bundes- und Europaangelegenhei-
ten sowie regionale Beziehungen hat in seiner heu-
tigen Sitzung beraten und gemall § 151 der Ge-
schaftsordnung flir den Bayerischen Landtag
(GeschO) die Eilbediirftigkeit des nachstehenden
Antragsbegehrens festgestellt und deshalb vorlaufig
an Stelle der Vollversammlung beschlossen *):

Antrag der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Karl
Freller, Alex Dorow u.a. CSU,

Georg Rosenthal, Inge Aures, Hans-Ulrich Pfaff-
mann u.a. SPD,

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jiirgen
Fahn u.a. und Fraktion (FREIE WAHLER)
Drs. 17/22967

Subsidiaritat

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europdischen
Parlaments und des Rates liber die Weiterverwen-
dung von Informationen des o6ffentlichen Sektors
(Neufassung), COM(2018) 234 final,

BR-Drs. 192/18

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag fur
eine Richtlinie des Europaischen Parlaments und des
Rates Uber die Weiterverwendung von Informationen
des Offentlichen Sektors (Neufassung), COM(2018)
234 final, BR-Drs. 192/18, Subsidiaritatsbedenken
bestehen.

Der Landtag schlie3t sich damit der Auffassung der
Staatsregierung an.

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritdtsbeden-
ken hinzuweisen. Sie wird ferner aufgefordert, darauf
hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den
Beschluss des Bundesrats finden.

Der Beschluss des Landtags wird unmittelbar an die
Europaische Kommission, das Europaische Parla-
ment, den Ausschuss der Regionen und den Deut-
schen Bundestag Ubermittelt.

Drucksache 1 7/23098

03.07.2018

Die vorgeschlagene Regelung sieht neue Vorgaben
zur Bereitstellung, Lizenzierung und Gebihrenerhe-
bung fir die Weiterverwendung von bei o6ffentlichen
Stellen vorhandenen Informationen, wie z. B. digitalen
Karten und statistischen Daten, vor.

Das Vorhaben betrifft den Freistaat Bayern, die Fi-
nanzen des Freistaates und insbesondere die Bayeri-
sche Vermessungsverwaltung massiv: Das Recht des
Datenbankschutzes als geistiges Eigentumsrecht soll
fur offentliche Stellen nicht mehr anwendbar sein. Die
Erhebung von Nutzungsentgelten ware nicht mehr
maoglich. Der Vorschlag sieht auflerdem vor, dass sog.
whochwertige Datensatze* kunftig ausnahmslos kos-
tenfrei, maschinenlesbar und Uber Schnittstellen zu-
ganglich sein mussen. Was ,hochwertige Datensatze*
sind, soll nicht der Freistaat, sondern die Europaische
Kommission selbst entscheiden kénnen.

Durch kostendeckende Gebiihreneinnahmen kdnnen
der Allgemeinheit bislang hochwertige und sehr aktu-
elle Daten zur Verfligung gestellt werden. Eine aus-
geweitete Gebuhrenfreiheit wirde dazu fuhren, dass
letztlich nur wenige, vor allem gro3e Konzerne (z. B.
Google), von dann vollumfanglich steuerfinanzierten
Daten profitieren. Dies gilt insbesondere fiir die Geo-
daten. Das wirde die Qualitat der Daten, die die Ver-
waltung nachhaltig anbieten kann, massiv beeintrach-
tigen. Musste sich die Vermessungsverwaltung aus
diesem Bereich zurlickziehen, kdme dies einer Priva-
tisierung durch die Hintertur gleich.

Fir eine solche Regelung, die so weitreichende Fol-
gen zeichnen kann, fehlt es an einer Kompetenz-
grundlage im europaischen Recht, vielmehr wirde
damit sogar gegen geltendes europaisches Recht ver-
stoRen: Bedingungen fir die Nutzung von Daten der
offentlichen Verwaltungen durfen nicht wettbewerbs-
verzerrend wirken, wenn 6ffentliche Stellen ihre Leis-
tungen im Wettbewerb erbringen, wie das etwa bei
den Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungs-
verwaltung zum grof3en Teil der Fall ist. Eine generel-
le Aufhebung der Gebihrenpflicht ware ein Versto3
gegen das Beihilfeverbot nach Art. 107 AEUV.

Im Ubrigen wiirde in unzuléssiger Art und Weise in die
Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten bzw. ihrer regio-
nalen Korperschaften eingegriffen. Mit Inkrafttreten
der Richtlinie wirden unter anderem die Gebuhren-
einnahmen der Bayerischen Vermessungsverwaltung
massiv einbrechen. Gebuhren haben gerade das Ziel,
den staatlich finanzierten Vorteil eines Einzelnen aus-
zugleichen. Der individuell verursachte Behérdenauf-
wand wird nicht durch die Steuern finanziert, sondern
bedarfsgerecht abgegolten. Aus diesem Grund greifen
die Anderungen erheblich in die Organisationshoheit
der Mitgliedstaaten ein.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsiibersicht steht unter www.bayemn.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur

Verfiigung.
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Auch unter Subsidiaritatsgesichtspunkten im weiteren
Sinne bestehen erhebliche Bedenken: Die Union ver-
folgt das Ziel, dass offentliche Daten als wertvolle
Ressource moglichst niederschwellig weiterverwendet
werden kdnnen. Dabei darf jedoch nicht die Daten-
qualitat auller Acht gelassen werden. Diese Daten-
qualitat hangt aber ganz entscheidend auch von einer
angemessenen Gegenfinanzierung ab. Das Ziel, qua-
litdtsvolle Daten in verwendbarer Form nutzbar zu
machen, ist also immer mit der Frage des Entgelts
verbunden. Eine angemessene, die Weiternutzung
der Daten und die Refinanzierung des Erhebungsauf-
wands in ein ausgewogenes Verhaltnis setzende L6-
sung kann jedoch viel besser in den Mitgliedstaaten
nach den dortigen Gegebenheiten gefunden werden,
als durch zum Teil sogar kontraproduktive europai-
sche Regelungen.

Zudem waren hohe Investitionskosten erforderlich, um
die Anforderungen zu erfiillen, ohne den realen Nut-
zen flr die digitale Wirtschaft zu steigern. Das Vorha-
ben geht am tatsachlichen Bedarf der digitalen Wirt-
schaft vorbei und ist strikt abzulehnen. Die geltende
Richtlinie dient den Zielen in ausreichender Weise.

Dr. Franz Rieger
Vorsitzender

*) Die Entscheidung ist abschlieRend, wenn nicht eine
Fraktion oder 20 Mitglieder des Landtags bis
10.07.2018 beantragen, die Angelegenheit der Voll-
versammlung vorzulegen.

Hieriber wird nach Fristablauf in Drs. 17/23100 in-
formiert.
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Mitteilung

Beschluss des Ausschusses fiir Bundes- und Europaangelegen-
heiten sowie regionale Beziehungen zum

Antrag der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Karl Freller, Alex
Dorow u.a. CSU,

Georg Rosenthal, Inge Aures, Hans-Ulrich Pfaffmann u.a. SPD,

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jiirgen Fahn u.a. und
Fraktion (FREIE WAHLER)

Drs. 17/22967, 17/23098

Subsidiaritat

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europaischen Parlaments und
des Rates liber die Weiterverwendung von Informationen des
offentlichen Sektors (Neufassung), COM (2018) 234 final,

BR-Drs. 192/18

Es wurde nicht beantragt, die Angelegenheit der Vollversammlung vor-
zulegen.

Der Beschluss des Ausschusses fir Bundes- und Europaangelegen-
heiten sowie regionale Beziehungen gemal § 151 der Geschéaftsord-
nung fur den Bayerischen Landtag vom 03.07.2018 auf Drs. 17/23098
ist somit endglltig.

Landtagsamt

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.



	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/22967 vom 27.06.2018
	Beschluss des federführ. Aussch. in eilbed. Angelegenheiten des BR gem. § 151 GeschO 17/23098 des BU vom 03.07.2018
	Mitteilung 17/23100 vom 10.07.2018

